
Stadt Coswig (Anhalt) 

  

  

  
  

Besch | uss Vorlage-Nr: COS-BV-364/2022 

ur „ Aktenzeichen: zü 
öffentlich 

Datum: 11.05.2022 

Einreicher: Bürgermeister 
Verfasser: Kämmerei 

Betreff: 

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 
  

Mitglieder Abstimmungsergebnis 
  

Berat fol eratungsfolge nn 

S o I I | Anwesend | verbot } Dafür | Dagegen | Enthaltung             
  

14.06.2022 | Haupt- und Finanzausschuss 10 8 0 7 0 1 
    30.06.2022 | Stadtrat der Stadt Coswig 25 15 0 15 0 0 

(Anhalt)       
  

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Eröffnungsbilanz der Stadt Coswig 

(Anhalt) zum 01.01.2013. Dem Bürgermeister der Stadt Coswig (Anhalt) wird für die 

Erstellung der Eröffnungsbilanz die Entlastung erteilt.



COS-BV-364/2022 

Beschlussbegründung: 

Entsprechend & 114 (1) KVG LSA in Verbindung mit 8 120 (1) KVG LSA bestätigt der 

Stadtrat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 und entscheidet zugleich über die Entlastung 

des Bürgermeisters. 
Durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittenberg erfolgte die örtliche und 

überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Coswig (Anhalt) zum 01.01.2013. 

Mit Prüfbericht vom 24.03.2021 erteilte das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises 

Wittenberg einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz der Stadt 

Coswig (Anhalt). 

Finanzielle Auswirkungen: 

JA: NEIN: X 

Aufwendungen/Auszahlungen: 

Erträge/Einnahmen: 

Planmäßig bei Kto.: 

Überplanmäßig bei Kto.: 
Außerplanmäßig bei Kto.: 

Bemerkungen: 

Anlagen: 

- Stellungnahme zum Prüfbericht 

- Bericht über die örtliche und überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt 
Coswig (Anhalt) zum 01.01.2013 vom 24.03.2021 

-  Eröffnungsbilanz der Stadt Coswig (Anhalt) zum 01.01.2013 

(y 
Christian Dorn 

Vorsitzender des Stadtrates 

 


